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	� Vorbeugender Forstschutz:  
Querfällung, Aufarbeitung von 
Einzelschäden, Entrindung, Aufarbeitung 
von vom Borkenkäfer befallenen 
Bäumen, Hacken, Mulchen, … 

	� Spezialgeräte Forstschutz

FG 3  Forstschutz

	� Aufforstungen 
	� Begleitmaßnahmen 
	� Pflegemaßnahmen 
	� Verjüngungseinleitung 
	� Bringung 

FG 1  Waldebewirtschaftung

Waldbewirtschaftung: 
Wichtige Änderungen für 
kofinanzierte Förderungen
Mit 1. April 2025 startete die neue EU-kofinanzierte Förderperiode LE 23–27 für die 
Waldbewirtschaftung. Was Waldeigentümer wissen müssen.

Von Dipl.-Ing. Johannes Kircher, BSc., 
Landesforstdirektion Kärnten

Für Kärntner Waldeigen-
tümer gibt es seit 1. April 
2025 Änderungen in Bezug 

auf die EU-kofinanzierte Förde-
rung. Mit diesem Datum hat die 
neue Periode der sogenannten 
LE 23–27, Maßnahme 73-04 
Waldbewirtschaftung begon-
nen. Damit steht nun wieder 
eine weitere Fördermöglichkeit 
neben dem Waldfonds sowie 
der EU-kofinanzierten Förde-
rung im Bereich des Forststra-
ßenbaus (LE 23–27, Maßnah-
me 73-03 Infrastruktur Wald) 
zur Verfügung. 

Geprägt von der Digitalisie-
rung sowie einer überarbeiteten 
Organisationsstruktur ergeben 
sich sowohl für Antragsteller als 
auch die bewilligende Stelle er-
hebliche Veränderungen. Der 

Aufbau der Fördermaßnahme 
gliedert sich in drei Ebenen. 
Die vier Fördergegenstände als 
oberste Ebene unterteilen sich 
in die wesentlichen Bereiche 

	� Waldbewirtschaftung, 
	� Biodiversität, 
	� Forstschutz sowie 
	� Erhalt und Verbesserung ge-
netischer Ressourcen. 

Arbeitspakete in der zweiten 
Ebene konkretisieren die jewei-
ligen Fördergegenstände. In der 
untersten Ebene werden die de-
taillierten durchzuführenden 
Maßnahmen mit Aktivitäten 
dargelegt. 

Änderungen
Für Waldbesitzer ergibt die neu 
gestaltete Antragsstellung Än-
derungen. Die bisherige Unter-
stützung durch den Bezirks-

förster ist aufgrund der Abwick-
lung über das System „Digitale 
Förderplattform (DFP)“ der Ag-
rarmarkt Austria (AMA) in die-
sem Umfang nicht mehr mög-
lich. Die Anträge sind in dieser 
Förderperiode von den Förder-
werbern selbstständig zu stel-
len. Besteht der Bedarf einer 

Förderung, ist mit der zustän-
digen forstlichen Aufsichtssta-
tion (Bezirksförster) Kontakt 
aufzunehmen. Im Zuge eines 
Beratungsgespräches werden 
Empfehlungen für eine effek-
tive, zukunftsgerichtete und 
den Förderrichtlinien entspre-
chende Maßnahme gegeben. 
Zudem wird das verpflichten-
de Beratungsformular erstellt 
und es werden weitere Unterla-
gen wie Lagepläne übermittelt. 

Aufbau der Organisationsstruktur der LE 23–27 
Maßnahme 73-04 Waldbewirtschaftung in vier Fördergegenständen, Arbeitspaketen und Aktivitäten.�

Hinweise zur Beantragung
	� Erforderliche Unterlagen: Ausgefülltes und unterzeichnetes 
Beratungsformular, Lageplan, etwaige Genehmigungen

	� Anmeldung für die DFP ist nur mit einer gültigen ID-Austria möglich
	� Der Projektbeginn darf nicht vor dem Einreichdatum 
(= Kostenanerkennungsstichtag) liegen

	� Kontinuierliches Überprüfen von Informationen, Mitteilungen bzw. 
Bewilligungen in der DFP

	� Wichtige Hilfestellungen sind im Handbuch auf der Homepage der 
Landesforstdirektion zu finden

	� Bei technischen Problemen ist die DFP-Hotline zu wählen, 
050 3151 99, Menütaste 5, bzw. E-Mail: dfp@ama.gv.at 

	� Habitatmaßnahmen: Totholz, Bruthöhlen- 
und Horstbäume, Veteranenbäume 

	� Wald-Umweltmaßnahmen: 
Jungbestandspflege Nieder-/​
Mittelwald, Lassreiltelfreistellung, 
Plenterwaldbewirtschaftung 

	� Neophytenbekämpfung 

	� Saatgutbeerntung und 
Aufbereitung 

	� Pflege von 
Samenplantagen und 
Saatgutbeständen 

	� Spezialgeräte

FG 2  Biodiversität

FG 4  Genetische Ressourcen

Johannes Kircher

Johannes Kircher
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Daraufhin sollte vom Waldbe-
sitzer eine zeitnahe Beantra-
gung der Förderung in der DFP 
erfolgen. Dazu wird ein ID-Aus-
tria-Zugang benötigt – ohne 
diesen ist ein Zugriff nicht 
möglich. Im Rahmen der An-
tragstellung sind verschiedene 
Informationen zur Fördermaß-
nahme anzugeben. Zur Verein-
fachung ist bereits ein Teil die-
ser verpflichtenden Angaben 
am Beratungsformular abge-
bildet und kann übernom-
men werden. Angesichts der 
für viele doch herausfordern-
den Antragstellung stellt die 
Landesforstdirektion auf der 
Homepage als Hilfestellung 
ein umfassendes Handbuch 
zur Verfügung, in dem detail-
liert durch die Schritte in der 
DFP geführt wird. Eine Verlin-

kung ist darüber hinaus auch 
am Beratungsformular in Form 
eines QR-Codes vorhanden.

Schwerpunkte
Auch für diese forstliche Förde-
rung wurde, ähnlich wie beim 
Waldfonds, und aufgrund 
bundesländerspezifischer Ge-
gebenheiten, eine Schwer-
punktsetzung ausgearbeitet. 
Hinsichtlich der derzeitigen 
parallelen Abwicklung der EU-
kofinanzierten Förderung und 
des Waldfonds für Waldbewirt-
schaftungsmaßnahmen liegt 
der Fokus aktuell auf Berei-
chen, die der Waldfonds nicht 
beinhaltet. Dies umfasst die 
Verjüngungseinleitung, Forst-
schutzmaßnahmen sowie die 
Saatgutbeerntung inklusive 

Aufbereitung und Pflege von 
Saatgutbeständen und Saatgut-
plantagen. Diese Schwerpunkt-
setzung ist eine ideale Ergän-
zung zur zweiten forstlichen 
Förderung für waldbauliche 
Maßnahmen, dem Waldfonds.

Die Erfahrungen der ersten 
Monate verdeutlichen die Not-
wendigkeit der EU-kofinanzier-
ten forstlichen Förderung, ins-
besondere in den Bereichen, die 

durch den Waldfonds nicht ge-
fördert werden. Ein Faktor ist je-
doch die aufwendige und kom-
plexe Antragsstellung über die 
Digitale Förderplattform, die 
eine Vielzahl von Förderwer-
bern vor Herausforderungen 
stellt. Trotz häufig auftretender 
Unklarheiten konnte die An-
tragstellung im Vergleich zur 
abgelaufenen Periode (LE 14-
20) verbessert werden.

Verlinkung zur Homepage des Amtes der 
Kärntner Landesregierung für weitere Informationen 
zur EU-kofinanzierten Förderung (LE 23–27)

Beispiel einer durchgeführten Verjüngungseinleitung aus dem Jahr 2012 
mit bereits aufkommender Verjüngung.

Geförderte Saatgutbeerntung.� Florian Strauß (2)

QR-Code scannen & registrieren: 
waldverband-ktn.at/mitmachenIHR PARTNER IM WALD

Waldverband Kärnten – gemeinsam stark für unseren Wald und unsere Zukunft.

Wir unterstützen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bei 
allen Angelegenheiten rund um die Waldbewirtschaftung. 
Jetzt Probemitgliedschaft anmelden!

Unser Ziel ist klar: Wir sind eine starke Stimme 
für unsere heimischen Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer und setzen uns mit der Stärke 
der Gemeinschaft für eine zukunftsfähige, 
nachhaltige Nutzung des Waldes ein.
Matthias Granitzer,  
Obmann Waldverband Kärnten
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